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Die Posthalter haben über die geschehene

Vorzeigung eine Bescheinigung gleichfalls unent¬

geltlich zu ertheilen;

3 ) die Bekanntmachung vom 22 . Juni

1882 . die Einführung eines Stationsgeldes zu

Huntebrück und Ochtum,

(Gesetz -Samml . Band 5 . I . Seite 26 .)

wird hiedurch aufgehoben , es wird daher an den

erwähnten Oertern kein Stationsgeld mehr ent¬

richtet.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1.

August d. J . in Kraft.

25 ) Regierungs - Bekanntmachung

vom 81 . Juli , publ . den 4 . August
1838.

Die Regierung macht hiemit nach Verneh- Zusicherung einer

mung der betreffenden Ausschüsse bekannt , daß Anzeige ^ einer

zur leichtern Entdeckung der Entwendungen und ^ ^ wmdung^

Beschädigungen von Schlengen - und Steindeichs - gungvon̂ hlen-
Materialien , demjenigen , welcher von einem sol - deichsmateria- '

chen Frevel in der Art Anzeige macht , daß nach

der Regierungs - Bekanntmachung vom 22/ 25 .

Mai 1815 ., eine Bestrafung erfolgen kann , eine

aus der betreffenden Schlengen - oder Deichbands-

Casse zu bezahlende , von der Regierung zu be¬

stimmende Prämie von 5 — 20  Rthlr . Gold,

zugesichert werde.
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